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Verankerung von Leichtbauwänden in vorgespannten Hohlkammerdecken 
 Sonderlösung in Stegbereichen und Verankerungen von oben

Sehr geehrter Herr Fach, 

zur Befestigung der UW-Profile von Leichtbauwänden in vorgespannten Hohlkammerdecken, möchten wir 
nachfolgend Stellung beziehen: 

In den DIBt-Zulassungen bzw. Europäischen Technischen Zulassungen / Bewertungen sind Verankerungen 
lediglich in den Hohlkammern zugelassen, womit eine Beschädigung der Spannlitzen ausgeschlossen ist. 

Es bestehen unsererseits jedoch keine Bedenken, auch in Stegbereichen von vorgespannten Hohlkammer-
decken, die UW-Profile mit einem Hilti-Kompaktdübel HKD M6 x 25 bzw. M8 x 25 zu befestigen. 
Der Hilti-Kompaktübel HKD besitzt eine Europäische Technische Zulassung ETA-06/0047. 

Wichtige Voraussetzungen: 
 

 Die Betonüberdeckung zu den Spannlitzen muss ≥ 30mm betragen, 
sodass eine Beschädigung diesbezüglich ausgeschlossen ist. 

 Es darf ausschließlich nur mit dem passenden Hilti-Werkzeug bei sachgerechter Anwendung gearbeitet 
werden. Durch den zugehörigen Bundbohrer ist die Bohrlochtiefe immer auf 27 mm beschränkt. 

 Ungenutzte Bohrlöcher müssen wieder verfüllt werden, um die Brandschutzanforderungen und die  
Betondeckung zu den Spannlitzen zu gewährleisten. 

Bei einer Verankerung von oben ist Folgendes zu beachten: 
Handelt es sich bei der oben liegenden Bewehrung lediglich um eine „Transportbewehrung“, ist eine evtl. 
Beschädigung bei der Bohrlocherstellung als unkritisch zu betrachten. 

Generell muss der Deckenhersteller eine schriftliche Freigabe erteilen, wenn Verankerungen im 
Stegbereich von vorgespannten Hohlkammerdecken bzw. von oben erfolgen sollen. 
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Für Rückfragen und Beratungen im Einzelfall, stehen wir Ihnen gern mit unserer Erfahrung zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Hilti Deutschland AG 

i.V. Torben Kaben (Dipl.-Ing.) i.V. Uwe Weiershausen (Dipl.-Ing., FH) 
Technischer Leiter Technische Ingenieurberatung 
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